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«lax abvnnirt sich bey I. A.lSchs in Bern, und bey VIQ ^ â Das Monnenzent für ?z Nummer» oder für ei» Vier
allen Postämtern. 4 teljuhr tst în Bern 4 Jr. und ausser Bern vostirey^ ^5 Franken.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Donnerstag, den 22 Jan. 1801. Drittes

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück 2Z4, das dritte Quartal des

neuen S ch w. Republikaners zu Ende geht,
so sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fort-
setzung müintcrbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abon-
neinent für das vierte Quartal niit 4 Fr. in Bern,
und mit 5 Fr. posifrey ausser Bern, zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folgender Blotter, von denen noch Exemplare um bcygesczte
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bände, jeder zu î Fr.
Siipplemenr dazu 2 Fr.
Neues helvetisches TagblaN, 2 Bünde, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, r Band, 4 Fr.
Neuer schweizerischer Republikaner Quarcal 1, und z

jedes zu 4 Fr.
Die Lücke», die sich zwischen diese» Sammlungen finden,

sollen in einige» Supplcmeutheften nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Iahl Äbonncnren sür diese Sup
vlemcnte gefunden hat. Man prännmerirt für das erste Heft
mit z Fr. bey den Herausgebern oder bey I. A. Ochs.

Von den Registern zu obigen Sammlungen sind biödahin
drey zu de» z Bünde» des schweizerischen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des Tagblatis erschienen: die übri-
Sen sollen nachfolgen.

Gesetzgebender Rath, 29. Dec.

Fortsetzung.

Der Gesetzvorschlaq wird in Berathung genommen,
und in folgender Abfassung angenommen :

G e se z v 0 r s ey l a g.
Der gesetzgebende Rath — auf den Vorschlag des

Vollz. Raths, und in Erwägung, daß ohngeachtet das
Gesetz vo izten Dec.m -8oo über die Beziehung der

Abgaben sür das Jahr >8<oo, per Vollz. Gewalt alle
erfodcrlichen Maßregeln überläßt, welche zu deren Bczie-
bung zu treffen sind, es dennoch nothwendig sey, daß
eine gesetzliche Verfugung das Maximum der Strafen
bestimme, welche aus die verschiedenen Uevertretungsfälle

Quartal. Den 2 Pluviôse IX.

gegen den Betrug, oder die Nachläßigkeit der Steuer«
Pflichtigen und der Beamten festzusetzen sind ;

beschließt:
Der Vollz. Rath ist bevollmächtigt, in Bestimmung

der Strafen, welche er aufdie Widerhandlungen gegen
das Austagcngesetz vom if. Dec. iZoo, machen wird,
bis auf nachstehende Grade zu gehen, und demnach
folgende Strafen als Maximum festzusetzen :

l. Für die unterlassene Anzeige der Liegenschaften bey
den mit der Verfertigung der Grundsteuerverzeich«
nisse beauftragten Behörden oder Stellen, so wie
für die Mchidezahlung der schuldigen Grundsteuer
iimec den zu bestimmenden Zeilftiste», nebst der
gesetzlichen Abgabe amioch den einfachen Betrag
dieser Grundsteuer. -

2) Für die Ucbertrelungen welche sich auf den Stem-
pel und das Visa beziehen :

a. In Betreff des Stempels: die Ungültigkeit der

Akte, welcher der vorgeschriebene Stempel man-
gell, somit auch das Nichtannehmen derselben bey

Gerichten, öffentlichen Behörden oder einzelnen

Beamten, und eine in gewissen Fällen fixe, und
nicht über Fr. gehende Strafe, oder zehnmal
den Wert!) des Slcmpelpnpicrs, welches nach
Vorschrift des Gesetzes hätte genommen werden
sollen.

b. In Betreff des Visa: eine Buße von i-> p. Ct.
des Betrags, des zu visiern unterlassenen Schuld»
titelS ; so wie auch die Nichtannahme eines solchen

Titels bey Gerichten, öffentlichen Behörden oder

einzelnen Beamten, bis und so lange diese Buße
nicht wird bezahlt worden scvn.

c. In Betreff des Stempels auf Karten und Tarrok«
spiele: die Confiskatioii dieser Kartenspiele, und

eine Buße von so Fr. für alle diejenigen, welche
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nicht gestempelte Kartenspiele verkaufen, oder auf
Vergütungen hin, zum Spielen überlassen würden;
gegen diejenigen, welche sich einer solchen Wider-
Handlung schuldig machen sollten, M eine Haus-
visitation vorgenommen werden. Ferner ist das

Einbringen und der Verkauf der im Auslande
sabricirlen Karten, und Tarrvkchicle vom r. Horn.
i8oe an, unter Strafe der ConsiSkation, und
einer Buße von 100 Fr. verboten.

z. Für die Uebertretungen, welche sich auf die Han-
dels - und Gewerbspalenlcn beziehe»,

n. In Betreff derjenigen, welche in der vorgeschriebe-

ncn Zeit ihr Patent nicht nehmen würde» über

die gesetzliche Gebühr hinaus annoch den gfachen.
Betrag der Pat ntgcbnhr. '

b. In Betreff derjenigen, welche ihre Angaben zu

gering machen, uns somit zu wenig bezahlen wür>'

den nebst der gesetzlichen annoch den doppelten
Betrag der Patentgebühr.

4Ì Für die llebertretiingen und Verschlagnisse bey der

Geträlikstcuer, über deren Bezahlung hinaus, auch
den zfachen Betrag derselben und sodann auch das

Verbot des Verkaufs, und die Zufchliessung der

Wirthschaft für e Jahr.
5. Für die Uebertretiingen des Gesetzes über die Lurus-

abgaben, die Bezahlung des zfachen Betrags der

Gebühr.

5- Für die Uebertretungen ober Verschlag»isse bey der

Handänderungsgcbühr, über die Gebühr hinaus,
annoch ein Strafgeld von gleichem Betrag.

7. Jeder mit dem Bezug der Aussagen von der Vollste-
hung beauftragte Beamte, welcher bey den verfehle-
denen Uebertretungen der Vorschriften des Gesetzes

vom i g. Christm. 1800, sich Nachlässigkeit würde

zu Schulden kommen lassen, soll das erstemal eine

der Straft des Ucbcrtreters gleichkommende Buße
erlegen und bey der folgenden gleichen WiderHand-
lung, diese Buße doppelt bezahlen.

8. Wen» sich ein Bürger in Entrichtung der nemlichcn

Art von Abgaben wiederholter Uebertretungen oder

Verschlagiusse schuldig macht, so wird er das dop-

p.lte derjenigen Straft bezahlen zu welcher er das

vvrigcmal verfällt worden ist.

9. Dem Vollz. Rath wird die Vollziehung deS gegen-

wattigen Gesetzes, »ebst der nähern Entwicklung
und b stimmten Festsitzung dieser Strafe, aus die

verschìeîeiicn Fälle, dahin aufgetragen daß diesel-

ben immer Nur im Verhältniß mit der Größe des

Vergehens angewandt werden können.

Die Untkrrrchlscommißion erstattet folgenden Bericht,
der für Tage auf den Canzleytisch gelegt wird:

B. G. Unterm 2?. Aug. 1800 verlangten die Höft
Büchlisacker und Unterhöll, von ihrer allen Mutierkirche
Boßwvl nach der ganz n-uüch und i» Folge des De-
kreis vom 10 Ienncr 1799 errichteten Pfarr Walten-
schwyl emgepsarrt zu werden: die Gründe sur diese?

Begehre» waren von der Lokalität dieser Höft herge-

nommcn. Auf den Antrag der Unlcrrichtscommißion
wurde» die Befinden der Gemeinde Waltenschwyl so-

wohl als der Gemeinde Voßwyl über jenes Begehre»

durch die Vollziehung eingeholt. Diese sind unterm

io. Dec. dem Rathe eingesandt worden.
(Die Fortsetzung folgt.)

Beylagen zu dem Abgavengesetz für 1800.

Bericht und Befinden der Finanz com.
miß, on, vom 8ten November, über
die H a n d â n der u n g s a b g a b c.

Ihr Ertrag wird auf Fr. 827.000 berechnet. Düse

Aussage hatie nach dem vorigen Finanzsystem wirklich

abgcworffcn Fr. 148,000.
Dies? Abgabe wird erhoben von allen Käufen und

Täuschen um Liegenschaften, und dann zweytens auch

von allen Schenkungen und Erbschaften, in was sie

immer bestehen mögen; und überdcm müsse» alle diese

Akten und die Testamente in den Disiriktsgerichtsschrei»
bereyen auf Kosten der Parteyen cinprolokollirl werden.

Für jene erste Art von Handänderung ist die Sum-
me immerhin dieselbe und beträgt das 2 p, Ct. entire-

der von der Kaufsumme oder von dem Nachtauschgelt,
und wird inner 4 Monaten entrichtet.

Von Schenkungen und Erbschaften hingegen wird

die Gebühr je nach der nähern oder w itern Verwand«

schaftsenlftrnung bezahlt, 1/2 p. Ct. im ersten Grad

der Seitenverwalidschasc und 5 p. Cr. im vierten Grade.

Weitere Grade oder unverwandte Personen werden

mit dem 6 p, Ct: belegt, i)
Im Fall bey Verkäufen oder Schenkungen Leckren-

i) Nach dem der Vollziehung vorgelegten Projekt, be-

zahlte der 4te Grad 6 p. Ct., und unverwandte

Personen ic> p. Ct.
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